
Prüfschema zu § 72a 
 
Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIII Rheinland-Pfalz vom 23. Januar 2014  
 
 
3. Zu der gesetzlich vorgeschriebenen Entscheidung darüber, ob für eine Tätigkeit 

Ehren- oder Nebenamtlicher zuvor ein erweitertes Führungszeugnis eingesehen 
werden muss, wird das nachfolgende Prüfschema vereinbart. Die einzuschätzende 
Tätigkeit wird unter zehn Gesichtspunkten betrachtet und dann nach einem Punk-
teschema bewertet. Ab einem Punktwert von zehn ist die Einsichtnahme in ein 
Führungszeugnis erforderlich.  

 
Das Prüfschema darf immer nur 
als Ganzes angewandt werden. 
Die Herauslösung einzelner 
Dimensionen zur Bewertung ist 
nicht zulässig. Prüfschema nach § 
72a SGB VIII  

Ab einer Gesamtzahl von 10 Punkten muss für die 
Tätigkeit das erweiterte Führungszeugnis eingesehen 
werden  

Punktwert  
Die Tätigkeit  

0 Punkte2 1 Punkt  2 Punkte  

ermöglicht den Aufbau eines Vertrau-
ensverhältnisses  

Nein  Vielleicht  Gut möglich  

beinhaltet eine Hierarchie, ein 
Machtverhältnis  

Nein  Nicht auszu-
schließen  

Ja  

berührt die persönliche Sphäre des 
Kindes/Jugendlichen (sensible 
Themen / Körperkontakte o.ä.)  

Nie  Nicht auszu-
schließen  

Immer  

wird gemeinsam mit anderen wahrge-
nommen  

Ja  Nicht immer  Nein  

findet in der Öffentlichkeit statt  Ja  Nicht immer  Nein  

findet mit Gruppen statt  Ja  Hin und wieder auch 
mit Ein-zelnen  

Nein  

hat folgende Zielgruppe  über 15 J.  12-15 J.  unter 12 J.  

findet mit regelmäßig wechselnden 
Kindern/Jugendlichen statt  

Ja  Teils, teils  Nein  

hat folgende Häufigkeit  Ein bis zweimal  Mehrfach (z.B. auch 
mehr als drei Tage 
hintereinander)  

Regelmäßig  

hat folgenden zeitlichen Umfang  Stundenweise  Mehrere Stunden 
tagsüber  

Über Tag 
und Nacht  

2 
Der Punktwert 0 Punkte bedeutet nicht, dass keine Gefährdung angenommen wird, sondern dass sie relativ gesehen zu den 

rechts davon stehenden Werten geringer eingeschätzt wird.   


